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AG Mustervertrag - Wichtigste Ergebnisse der Sitzung am 7. 3. 2003

Am 7. März 2003 fand die letzte Sitzung der AG Mustervertrag in Brüssel statt, auf der die Kommission die letzte Fassung des Vertragsmodells vorgestellt hat. Im folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse dieser Sitzung mitteilen und sie bitten, sie an interessierte Antragsteller weiterzuleiten: 

Am 7. März 2003 ist die Inter-Service Konsultation für die Annahme des Mustervertrags eingeleitet worden. Die Kommission erwartet eine Verabschiedung bis zum 17. März. Programmausschüsse, Rat oder Parlament müssen dem Entwurf nicht zustimmen.

Den kompletten Entwurf des Mustervertrags mit allen Annexen sowie einen komnmentierenden Text zu den Kostenkategorien haben wir im Internet abgelegt unter: 

http://www.rp6.de/durchfuehrung/durchfuehrung/vertraege/entwurfvertrag. Weitere Informationen zum Thema Mustervertrag stellt die Kommission in Kürze auf dem Europa Server zur Verfügung (an dieser Stelle wird auch die endgültige Fassung des Mustervertrags zu finden sein): http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index_en.html
Die geplanten drei Kostenkategorien stellen eine deutliche Rückkehr in Richtung der Regelungen im 5. RP dar:

Vollkosten (FC - Full Cost): 

Teilnehmer rechnen förderfähige direkte und indirekte Kosten ab.

Dieses Kostenmodell steht privaten und öffentlichen Einrichtungen offen, die über eine entsprechende analytische Buchführung verfügen und indirekte Kosten ausweisen können. Dieses entspricht der Regelung im 5. RP.

Vollkosten mit pauschalierter Rate für indirekte Kosten (FCF - Full Cost Flat Rate)

Teilnehmer rechnen förderfähige direkte Kosten und eine Pauschale in Höhe von 20% aller direkten Kosten (minus Unteraufträge) ab. Dieses stellt in der Regel eine Verschlechterung zum 5. RP dar, wo eine Pauschale in Höhe von 80% der Personalkosten erstattet wurde.

Zusatzkosten (AC - Additional Costs, in manchen Dokumenten auch als ACF - Additional Costs Flat Rrate genannt)

Einrichtungen rechnen direkte Zusatzkosten ab, die durch das Projekt zusätzlich entstehen und nicht durch andere Finanzierungsquellen abgedeckt sind sowie eine Pauschale in Höhe von 20% aller direkten Kosten (minus Unteraufträge). Das Modell steht ausschließlich nicht-kommerziellen oder „Non-Profit“ Einrichtungen sowie internationalen Organisationen offen, die kein analytisches Buchführungssystem besitzen, das die indirekten Kosten ausweist. 

Neu ist die Definition der Personalkosten, die abgerechnet werden können. Danach können drei Arten von Personalkosten als Zusatzkosten abgerechnet werden: 

-
Personal, das für das EU-Projekt mit einem zeitlich befristeten Zeitvertrag angestellt wird

-
Doktoranden mit Zeitvertrag

-
Personal mit einem Arbeitsvertrag (permanent oder temporär), der ganz oder teilweise von zusätzlich eingeworbenen Finanzmitteln abhängig ist. In diesem Fall müssen die Kosten, die von einer laufenden Finanzierung abgedeckt sind abgezogen werden und nur der Anteil angesetzt werden, der von der Zusatzfinanzierung abhängig ist.

Ausnahme: Unter Managementaktivitäten können auch die direkten Kosten des fest angestellten Personals (reine Personalkosten) abgerechnet werden.

Zur Wahl der Kostenmodelle:

-
Das FC Modell ist das Standard-Kostenmodell und steht allen Teilnehmern (außer natürlichen Personen) offen.

-
Großunternehmen müssen generell nach FC abrechnen.

-
KMU haben die Wahl zwischen FC und FCF.

-
Öffentliche Einrichtungen (nicht-kommerzielle oder „non-profit“ Einrichtungen) können nur dann nach AC abrechnen, wenn sie keine indirekten Kosten ausweisen können, also keine Vollkosten rechnen können. Insbesondere Einrichtungen, die bereits im 5. RP Vollkosten abgerechnet haben, müssen auch im 6. RP nach FC abrechnen. Öffentliche Einrichtungen ohne analytische Buchführung, die keine indirekten Kosten ausweisen können und keine Vollkosten rechnen können (z. B. die Mehrzahl der Universitäten), haben die Wahl zwischen AC und FCF.

-
Natürliche Personen müssen nach AC abrechnen.

Ein Wechsel von AC nach FC oder FCF sowie  von FCF nach FC ist in einem späteren Vertrag (aber nicht während der Laufzeit eines Vertrags) möglich. Eine Rückkehr von FC nach FCF oder AC bzw. von FCF nach AC ist nicht möglich.

Zur Höhe der Förderquote:

Hier hat sich im Vergleich zu den Vorentwürfen nichts geändert. Bei FC und FCF betragen die maximalen Erstattungsraten: 

-
50% für RTD Aktivitäten

-
35% für Demonstrationsaktivitäten

-
100% für Training (hierunter fällt vor allem die Weiterbildung des im Konsortium beschäftigten Personals)

-
100% der Managementaktivitäten (bis zu einer Höhe von 7% der gesamten Zuwendung der Kommission; Beträge, die darüber hinausgehen, können bis zu 50% erstattet werden. 

Ausnahmen für Koordinierungsmaßnahmen (CA - Coordination Actions) und Spezifische Unterstützungsmaßnahmen (SSA - Specific Support Actions):

Für Koordinierungsmaßnahmen und Spezifische Maßnahmen können Vollkostenrechner (FC) nicht ihre tatsächlichen indirekten Kosten abrechnen sondern nur eine Overhead-Pauschale von 20% (minus Unteraufträge) analog dem FCF-Modell.

Einkünfte (Receipts):

Folgende Einkünfte müssen dann angegeben werden und können von der Kommission bei der Berechnung der Zuwendung berücksichtigt werden:

-
Finanzielle Zuwendungen von dritter Seite, falls sie spezifisch für die Durchführung des beantragten Projektes ausgesprochen wurden,

-
Sachmittel, die von dritter Seite spezifisch für die Durchführung des Projekts zur Verfügung gestellt wurden,

-
Einkünfte aus dem Projekt (z. B. durch Verkauf von Geräten oder anderen Ausrüstungsgegenständen, die aus Projektmitteln angeschafft wurden).

Nicht berücksichtigt werden müssen Einkünfte aus Lizenzen oder Patenten, die aus dem Projekt hervorgegangen sind. Für das AC Modell spielen Einkünfte keine Rolle bei der Berechnung des Beitrags der Kommission.

Vergabe von Unteraufträgen:

Unteraufträge müssen grundsätzlich ausgeschrieben werden um hier das beste Verhältnis von Kosten und Qualität zu erzielen. Der Umfang der Ausschreibung (begrenzte Ausschreibung, nationale oder europäische Ausschreibung) ergibt sich aus dem nationalem und europäischem Vergaberecht.

Audit Zertifikate

Audit Zertifikate müssen im Rahmen von IPs und NoEs grundsätzlich von jedem Partner jährlich eingereicht werden.

Für die anderen Instrumente wird die Verpflichtung zur Einreichung von Audit Zertifikaten im Vertrag mit der Kommission festgehalten (voraussichtlich nach dem ersten Jahr und nach Beendigung des Projekts). Darüber hinaus müsse alle Vertragsnehmer ein Audit Zertifikat für jede Berichtsperiode einreichen, in der der beantragte finanzielle Beitrag der Kommission über 750.000 Euro liegt.

Jeder Vertragsnehmer kann einen geeigneten Wirtschaftsprüfer bestellen. Öffentliche Einrichtungen können einen kompetenten öffentlichen Prüfer (z. B. unabhängige Innenrevision) bestellen, falls entsprechende nationale oder Länderregelungen dieses vorsehen.

Ausgenommen von der Pflicht zur Einreichung eines Audit Zertifikats sind alle Projekte mit einer pauschalen Zuwendung (z. B. Stipendien).

